
vom 16. Dezember 2003 geänderten Fassung verstoßen, dass sie 
nicht sichergestellt hat, dass für alle unter Art. 9 dieser Richtlinie 
fallenden Betriebe externe Notfallpläne erstellt werden. 

2. Die Republik Österreich trägt die Kosten. 

( 1 ) ABl. C 327 vom 20.12.2008. 

Urteil des Gerichtshofs (Achte Kammer) vom 23. April 
2009 — Kommission der Europäischen Gemeinschaften/ 

Hellenische Republik 

(Rechtssache C-493/08) ( 1 ) 

(Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Richtlinie 
2005/56/EG — Verschmelzung von Kapitalgesellschaften 
aus verschiedenen Mitgliedstaaten — Nichtumsetzung inner

halb der vorgeschriebenen Frist) 

(2009/C 141/33) 

Verfahrenssprache: Griechisch 

Parteien 

Klägerin: Kommission der Europäischen Gemeinschaften (Pro
zessbevollmächtigte: I. Dimitriou und P. Dejmek) 

Beklagte: Hellenische Republik (Prozessbevollmächtigte: N. Daf
niou) 

Gegenstand 

Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Nicht fristgerechter 
Erlass der Vorschriften, die erforderlich sind, um der Richtlinie 
2005/56/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
26. Oktober 2005 über die Verschmelzung von Kapitalgesell
schaften aus verschiedenen Mitgliedstaaten (ABl. L 310, S. 1) 
nachzukommen 

Tenor 

1. Die Hellenische Republik hat dadurch gegen ihre Verpflichtungen 
aus Art. 19 Abs. 1 der Richtlinie 2005/56/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2005 über die Ver
schmelzung von Kapitalgesellschaften aus verschiedenen Mitglied
staaten verstoßen, dass sie die Rechts- und Verwaltungsvorschrif
ten, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie nachzukommen, 
nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist erlassen hat. 

2. Die Hellenische Republik trägt die Kosten. 

( 1 ) ABl. C 6 vom 10.1.2009. 

Beschluss des Gerichtshofs (Zweite Kammer) vom 24. 
März 2009 (Vorabentscheidungsersuchen der Rechtbank 
van koophandel te Hasselt — Belgien) — De Nationale 

Loterij NV/Customer Service Agency BVBA 

(Rechtssache C-525/06) ( 1 ) 

(Rechtsmittel gegen die Entscheidung, mit der ein Vorabent
scheidungsersuchen vorgelegt wird — Entscheidung des Aus
gangsrechtsstreits durch das Rechtsmittelgericht selbst — Er

ledigung der Vorlagefragen) 

(2009/C 141/34) 

Verfahrenssprache: Niederländisch 

Vorlegendes Gericht 

Rechtbank van koophandel Hasselt 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Klägerin: De Nationale Loterij NV 

Beklagte: Customer Service Agency BVBA 

Gegenstand 

Vorabentscheidungsersuchen der Rechtbank van koophandel 
Hasselt — Belgien — Auslegung von Art. 49 EG — Nationale 
Lotterie, die in einem Mitgliedstaat ein gesetzliches Monopol 
zum Zweck der Begrenzung der Spielsucht hat, jedoch regel
mäßig Werbung zur Förderung der Beteiligung an der Lotterie 
betreibt — Nationale Regelung, die den Verkauf von Losen für 
die Gruppenteilnahme an der Lotterie durch andere Unterneh
men mit Gewinnzweck ohne Genehmigung der nationalen Lot
terie verbietet 

Tenor 

1. Das Vorabentscheidungsersuchen in der Rechtssache C-525/06 ist 
nicht zu beantworten. 

( 1 ) ABl. C 42 vom 24.2.2007. 

Beschluss des Gerichtshofs vom 20. Januar 2009 — 
Mebrom NV/Kommission der Europäischen Gemein- 

schaften 

(Rechtssache C-374/07 P) ( 1 ) 

(Rechtsmittel — Außervertragliche Haftung der Kommission 
— Sicherer und tatsächlicher Schaden — Verfälschung von 

Tatsachen und Beweismitteln — Beweislast) 

(2009/C 141/35) 

Verfahrenssprache: Englisch 

Verfahrensbeteiligte 

Rechtsmittelführerin: Mebrom NV (Prozessbevollmächtigte: 
Rechtsanwälte K. Van Maldegem und C. Mereu) 

Andere Verfahrensbeteiligte: Kommission der Europäischen Ge
meinschaften (Prozessbevollmächtigter: X. Lewis)
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